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Achtungsteilung und Haltung.
Von Oberlieut. P. Hirzel, Füs.-Kp. IV/66, Zürich.

In Nr. 22 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift fordert
Herr Oberstlieutenant i. Gst. Keller in seinen „Gedanken zu einem
neuen Exerzierreglement für die Infanterie" u. a. eine scharfe
Trennung von Achtungstellung und Haltung. Die damit
aufgeworfene Frage ist sicher aller Beachtung wert, nicht zuletzt in
Hinsicht auf ihre Bedeutung und das kommende neue
Exerzierreglement. Es sei daher einem Snbalternoffizier, der sich mit dieser
Frage ebenfalls beschäftigt hat, gestattet, sich darüber zu äußern.

Das geltende Exerzierreglement für die Infanterie unterscheidet
bekanntlich zwischen drill- und exerziermäßigen Bewegungen,
welche Unterscheidung als jedermann geläufig vorausgesetzt werden
darf. Wesen und Wert des Drills ist in Theorie und Praxis
allgemein anerkannt. Wie die praktische Anwendung dieser Erkenntnis

erfolgt, ist eine andere Frage, die hier nicht zur Diskussion
steht. Unter die Drillbewegungen stellt das Exerzierreglement u. a.
die sogenannte Grundstellung. Wie sie auszuführen ist, sagt Ziffer 34
daselbst. Diese Ziffer, wie auch die 1919 erlassenen Direktiven für
die Ausbildung in den Eekrutenschulen, verlangen für die
Grundstellung, entsprechend ihrem Wesen als Drillbewegung: augenblickliche,

genaue und gleichmäßige Ausführung unter Anspannung aller
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